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Gutachten "Optimierung der Zuordnung der ÖPNV-Infrastruktur für die Stadt Köln" 
 
Gemäß Zuständigkeitsordnung § 5 Abs. 2 informiert die Verwaltung über folgende Verän-
derungen im Laufe des weiteren Verfahrens nach der letzten Mitteilung vom 10.11.2008: 
 
Der Auftrag für das externe Gutachten wurde an die KCW GmbH am 26.02.2007 erteilt (vgl. Mittei-
lung vom 26.03.2007). Die aus standesrechtlichen Gründen notwendige separate Mandatsverein-
barung mit Ernst & Young AG wurde am 20.03.2007 geschlossen. Wegen der erst im Rahmen der 
laufenden Betriebsprüfung des BgA Stadtbahn erkennbar notwendigen erweiterten steuerlichen 
Sachverhaltsprüfung wurde am 21.02.2008 eine Mandatserweiterung beauftragt, vgl. Mitteilung in 
der Sitzung des Finanzausschuss vom 28.02.2008.  
 
Im Rahmen der Bearbeitung sind weitere unvorhersehbare Erkenntnisse deutlich geworden, die 
eine Verlagerung der Schwerpunkte der Bearbeitung bei Ernst & Young notwendig gemacht ha-
ben. Erst mit dem für Mitte 2009 erwarteten Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen 
(BMF) zum Umwandlungssteuergesetz wird zudem die erforderliche Rechtssicherheit für eine ver-
bindliche Auskunft zu den mit der Übertragung verbundenen noch offenen steuerlichen Fragen 
gegeben sein, vgl. Mitteilung in der Sitzung des Finanzausschusses vom 10.11.2008.  
Um dieses Auskunftsersuchen im Lichte der heute bekannten komplexen Sachverhalte vorzuberei-
ten und die neu aufgetretenen ergänzenden Fragestellungen zu klären, die grundlegende Bedeu-
tung für die Neuordnung haben, ist daher nochmals eine Mandatserweiterung für Ernst & Young 
erforderlich geworden. Diese umfasst insbesondere: 
 

− die grunderwerbsteuerliche Analyse der ÖPNV-Infrastruktur 
− die Überprüfung der Auswirkungen der Betrauungslösung auf das Zielmodell 
− den Abgleich der identifizierten kritischen Punkte mit den Regelungen des Mitte 2009 zu 

erwartenden BMF-Schreibens 
− den Antrag auf Erteilung der verbindlichen Auskunft 
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Die hierzu vorgelegte Honorarvereinbarung von Ernst & Young geht von einem Stundenvolumen 
zwischen 125 – 140 weiteren Stunden bis zum Abschluss des Projektes aus. Die vorgelegte Stun-
denkalkulation für unterschiedliche Tätigkeiten ergibt inkl. Nebenkosten und MwSt. einen Aufwand 
von brutto 37 – 42 Tsd. € bei einer zeitlichen Befristung der Vereinbarung bis 31.12.2009 mit Ver-
längerungsoption um ein weiteres Jahr. Es besteht weiterhin die Option, in Abhängigkeit zukünfti-
ger Zwischenergebnisse ggf. die Neuordnung zu verwerfen und das Projekt zu beenden. Dies dürf-
te insbesondere dann der Fall sein, wenn sich abzeichnet, dass sich schon aus steuerlichen Grün-
den haushaltsmäßige Belastungen statt der angestrebten Entlastungen ergeben.  
 
Die erforderlichen Mittel wurden bei Kostenstelle S030000100 Beteiligungsverwaltung veran-
schlagt.  
 
Nach Zustimmung zur Vergabeentscheidung durch das städtischen Vergabeamtes wurde die 
Mandatsvereinbarung am 15.12.2008 unterzeichnet. Die Verwaltung wird über den Fortgang der 
Angelegenheit berichten.  
 
 
  
 


